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Anfragetext:
1. Welche Kosten hat die Einführung dieser Umweltzone für die Stadt Hagen verursacht 
und welche Kosten verursacht sie jährlich auch noch weiterhin? 
2. Sind die Effekte zu beziffern, die heute, rund 10 Jahre nach der Einführung, durch diese 
Maßnahme erreicht worden sind? Wenn ja, wie groß sind diese Effekte? 
3. Gibt es heute überhaupt noch Fahrzeuge, die diese Zone nicht befahren dürfen und, 
wenn ja, wie wird das kontrolliert und geahndet? 
4. Wie hoch sind die Einnahmen aus derart geahndeten Verstößen bislang insgesamt? 
5. Ist eine zeitliche Begrenzung der Maßnahme vorgesehen?
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Effektivität der Umweltzone im Innenstadtbereich von Hagen 
  

Sehr geehrter Herr Ludwig, 
gemäß § 5 der GeschO des Rates bitten wir Sie, die folgende Anfrage auf die Tages-
ordnung der Sitzung des Ausschusses für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität am 
13.09.2023 zu nehmen und im Rahmen der Sitzung zu beantworten. 

 
Hintergrund 
Seit dem 01.01.2012 gibt es die Umweltzone im Bereich der Hagener Innenstadt. Seit dem 
01.07.2014 ist darüber hinaus die dritte Ausbaustufe dieser Maßnahme in Kraft. Danach 
dürfen jetzt nur noch PKW mit grüner Plakette in die durch Schilder gekennzeichnete 
Umweltzone einfahren. Bewehrt ist das Einfahrverbot in diese Zone mit einer Ordnungs-
strafe in Höhe von 40,- € sowie - zusätzlich - mit einem Punkt im Flensburger Verkehrs-
zentralregister. Wesentliche Zielsetzung dieser Maßnahme, die auch Bestandteil des 
Hagener Luftreinhalteplans von 2009 ist, ist es, den Schadstoffausstoß in Bezug auf 
Feinstaub und Stickoxiden auf dem Hagener Stadtgebiet zu verringern.  

 
Fragen 
Daraus ergeben sich für uns die folgenden Fragen zur Umweltzone: 

1. Welche Kosten hat die Einführung dieser Umweltzone für die Stadt Hagen 
verursacht und welche Kosten verursacht sie jährlich auch noch weiterhin?  

2. Sind die Effekte zu beziffern, die heute, rund 10 Jahre nach der Einführung, durch 
diese Maßnahme erreicht worden sind? Wenn ja, wie groß sind diese Effekte? 

3. Gibt es heute überhaupt noch Fahrzeuge, die diese Zone nicht befahren dürfen 
und, wenn ja, wie wird das kontrolliert und geahndet? 

4. Wie hoch sind die Einnahmen aus derart geahndeten Verstößen bislang 
insgesamt? 

5. Ist eine zeitliche Begrenzung der Maßnahme vorgesehen? 
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An den Vorsitzenden 
des Ausschusses für Umwelt-, 
Klimaschutz und Mobilität  
Herrn Rüdiger Ludwig 
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